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ab, ob das Leistungsprinzip konsequent durchgesetzt und mit 
dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit verbunden wird.

Sozialistische Demokratie in den Territorien

Ein anderer wesentlicher Bereich, in dem die sozialistische 
Demokratie ihre qualitativen Potenzen sichtbar entwickelt, 
sind die territorialen Gemeinschaften, vor allem die Kreise, 
Städte und Gemeinden, sowie deren staatliche Machtorgane, 
die Volksvertretungen und ihre Räte. Es sind vielfältige neue 
Formen produktiver Kooperation zwischen örtlichen Staats
organen, Betrieben und Bevölkerung entstanden, in denen 
sich die politische Aktivität der Werktätigen immer stärker 
auf die sachkundige Beratung und gemeinsame Lösung kon
kreter Fragen ihrer Arbeite- und Lebensbedingungen richtet, 
wodurch sie zugleich zur rationelleren Lösung volkswirt
schaftlicher Schwerpunktaufgaben beitragen.

Als besonders wichtig erweist es sich, daß die Bürger in 
einem möglichst frühen Stadium in die Vorbereitung staatli
cher Entscheidungen einbezogen werden. Ein charakteristi
sches Merkmal der sozialistischen Demokratie ist hier die 
ö f f e n t l i c h e  Vorbereitung staatlicher Entscheidungen, 
die kollektive, kameradschaftliche, kritische und konstruk
tive Erörterung von herangereiften Problemen und Entschei
dungsvarianten sowie die gemeinsame Ausarbeitung von Lö
sungswegen. Dabei muß in Rechnung gestellt werden, daß 
sich auf der Basis der grundsätzlichen Übereinstimmung ge
samtgesellschaftlicher, kollektiver und persönlicher Interes
sen eine neue, differenzierte Vielfalt von Interessen entwik- 
kelt hat und entwickelt, die die Gesellschaft durch gemein
sames, zielstrebiges Handeln zur Verwirklichung der Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik befriedigt.

Für die Verknüpfung der Interessen und die damit ver
bundene Motivierung aktiven gesellschaftlichen Handelns des 
einzelnen kommt im Bereich der örtlichen staatlichen Organe 
der öffentlichen, gezielten und differenzierten Erörterung der 
Beschlußentwürfe der Volksvertretungen und ihrer Räte zu 
wichtigen, die Bevölkerung interessierenden und ihr Leben 
berührenden Fragen entscheidende Bedeutung zu. In solchen 
Beratungen vor allem wird die volle oder auch partielle 
Übereinstimmung der in den Beschlußentwürfen enthaltenen 
gesellschaftlichen Interessen und Erfordernisse mit den je
weils spezifischen Interessen verschiedener Kollektive und 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen entweder festgestellt 
oder aber herbeigeführt. Dafür sind auch die in den Organen 
des Staatsapparates im Prozeß der Entscheidungsvorberei
tung erarbeiteten Analysen und deren Ergebnisse wichtig, 
die den Beratungsteilnehmern eine selbständige Urteilsbil
dung erleichtern und ihnen daher zugänglich gemacht wer
den müssen. Untersuchungen belegen, daß solche Beratungen 
ein unverzichtbarer Bestandteil wissenschaftlich fundierter 
Entscheidungsvorbereitung sind: Sie präzisieren und modi
fizieren nicht nur die Entwürfe, sondern setzen zugleich 
Kräfte für die Realisierung der Aufgaben in Bewegung.

örtliche Volksvertretungen haben im vergangenen Jahr 
Beschlüsse zum Umweltschutz und zum sorgsamen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen gefaßt. Die öffentliche Vorberei
tung dieser Beschlüsse hat nicht nur eine sachliche und kon
krete Diskussion über grundsätzliche Probleme des Umwelt
schutzes und der Landeskultur bewirkt, sondern auch beacht
liche gesellschaftliche Initiativen in dieser Richtung entwik- 
kelt.

Es ist gerade diese Art öffentlicher Beschlußvorbereitung, 
durch die die örtlichen staatlichen Organe im Detail mit der 
tatsächlichen Interessenstruktur in ihrem Territorium be
kannt gemacht werden. Die genaue Kenntnis dieser Interes
sen, ihrer Entwicklung und Veränderung ist eine unverzicht
bare Komponente wirksamer staatlicher Leitung. Die soziali
stische Demokratie entwickelt hier ihre Potenz als Mittel zur 
Freisetzung von Triebkräften des gesellschaftlichen Fort
schritts in besonderer Weise.

Die enge, sachbezogene und zugleich auf komplexe Pro
blemlösung orientierte Verbindung der örtlichen Staatsor
gane mit den Bürgern, ihren Arbeitskollektiven in den Be

trieben und Genossenschaften wie auch ihren Gemeinschaften 
in den Wohngebieten hat auch zur Folge, daß sich weitere selb
ständige demokratische Aktivitäten in den Territorien ent
wickeln. Das kommt in territorialen Arbeitsgruppen, Arbeits
kreisen und Interessengemeinschaften zum Ausdruck, die 
sich im Zusammenhang mit der territorialen Rationalisie
rung und der Lösung anderer kommunalpolitischer Aufga
ben während der vergangenen Jahre in wachsendem Tempo 
entwickelt haben.

Träger und hauptsächliche Kraft dieser Entwicklung müs
sen die Volksvertretungen, ihre Abgeordneten in den Arbeits
kollektiven und Wahlkreisen, ihre Kommissionen und die 
Räte in ihrer Eigenschaft als gewählte und hauptamtlich tä
tige politische Vollzugsorgane der Volksvertretungen sein. 
Das Verhältnis zwischen Volksvertretung und Staatsapparat 
als notwendigem Instrumentarium zur gründlichen Vorberei
tung und exakten Durchführung der von den Volksvertretun
gen getroffenen Entscheidungen ist im Sozialismus von grund
sätzlich neuer Art: Es gilt der Grundsatz der konstruktiven 
Zusammenarbeit, der davon getragen ist, daß alle politische 
Macht bei den gewählten Volksvertretungen konzentriert ist, 
die auch die Einheit aller Staatsgewalt verkörpern und ver
wirklichen. Gerade deshalb darf die objektiv notwendige Ar
beitsteilung zwischen Volksvertretung und Staatsapparat 
nicht verwischt werden, darf einerseits der Staatsapparat — 
aus welchen Motiven auch immer — keine Kompetenz der 
Volksvertretung an sich ziehen, müssen andererseits die 
Volksvertretungen ihre verfassungsmäßigen Kompetenzen 
in vollem Umfang realisieren.

Gerade unter den Bedingungen der zunehmenden Kon
zentration der staatlichen Leitung auf die ökonomischen und 
sozialen Prozesse, auf die rasche Entwicklung der Produktiv
kräfte unter den Bedingungen der wissenschaftlich-techni
schen Revolution, ist es besonders wichtig, daß die Volksver
tretungen und ihr staatlicher Apparat die ökonomischen, so
zialen und auch die geistig-kulturellen Entwicklungsprozesse 
in enger Zusammenarbeit mit der gesamten Bevölkerung ge
stalten und die Ergebnisse fortwährend kontrollieren. Dieses 
konstruktive Zusammenwirken ist auch die wirksamste Form 
zur Bekämpfung bürokratischer Erscheinungen in der Arbeit 
staatlicher Verwaltungsorgane. Solche Erscheinungen können 
vor allem dort auftauchen, wo die Volksvertretungen und die 
gesellschaftlichen Kräfte des Territoriums im Prozeß der Ent
scheidungsvorbereitung und der Kontrolle der Durchführung 
von Entscheidungen ihren Einfluß auf die Arbeit des Staats
apparates nicht in der erforderlichen Weise geltend machen.

Sozialistische Demokratie und Grundrechte der Bürger

Sozialistische Demokratie manifestiert sich auch in der Ver
wirklichung und der zuverlässigen Garantie der verfas
sungsmäßigen politischen, ökonomischen, sozial-kulturellen 
und persönlichen Rechte der Bürger. In diesen Rechten — in 
ihrer politischen, ökonomischen und juristischen Garantie 
wie in ihrer Verwirklichung — und auch in den verfassungs
mäßigen Pflichten kommt die neue Stellung des Menschen in 
der sozialistischen Gesellschaft sinnfällig zum Ausdruck.

Diese Rechte sind ein Ergebnis der sozialistischen Umge
staltung der Gesellschaft. Sie sind keiner Obrigkeit abgerun
gen und den Bürgern notgedrungen zugestanden, sondern sie 
sind die von den werktätigen Klassen und Schichten als Er
gebnis der Errichtung ihrer eigenen politischen Macht und 
der Beseitigung der Ausbeutungsverhältnisse juristisch ver
ankerte Ordnung und Bedingung für die Befriedigung der 
grundlegenden politischen, ökonomischen und sozial-kultu
rellen Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen, für die Entfal
tung seiner Persönlichkeit in der sozialistischen Gesellschaft 
und zu ihrem Nutzen.

Das Entscheidende an diesen Rechten besteht darin, daß 
sie vom einzelnen nicht g e g e n  den Staat, gegen die Gesell
schaft und sie beherrschende fremde Mächte durchgesetzt 
werden müssen, sondern daß ihre Verwirklichung — genauer 
gesagt: die Schaffung der materiellen, politisch-organisato
rischen und juristischen Bedingungen für ihre Verwirkli-


